
Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung des 

Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Oggelshausen 

Feststellungsbeschluss 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 

26.01.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest: 
 

 
 

EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge -2.125.036 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.067.990 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) -57.046 

1.4 Außerordentliche Erträge -2.250 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 748 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) -1.502 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) -58.548 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.958.966 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.714.351 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

243.615 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 353.775 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -524.502 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-170.728 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 72.887 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.000 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -20.000 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

-5.000 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

67.887 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen 

66.343 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 76.569 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) 134.230 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

210.799 



3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0 

3.2 Sachvermögen 8.260.180 

3.3 Finanzvermögen 958.754 

3.4 Abgrenzungsposten 419.360 

3.5 Nettoposition 0 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 9.638.294 

3.7 Basiskapital -6.406.979 

3.8 Rücklagen -58.548 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0 

3.10 Sonderposten -2.979.701 

3.11 Rückstellungen 0 

3.12 Verbindlichkeiten -159.881 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten -33.185 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) -9.638.294 

  



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO) 

 

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 
Überschüssen und Fehlbeträgen2) 

Vorjahr Haushaltsjahr 

EUR EUR 

  

1.  beim ordentlichen Ergebnis     

1.1 
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus 
dem ordentlichen Ergebnis 

    

1.2 
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 

  57.045,66 

1.3 
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13  
Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-
haushaltsrechts 

    

1.4 
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses 

    

1.5 
Verwendung des Überschusses des Sonderer-
gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen 
Ergebnisses 

    

1.6 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses 

    

1.7 
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis 
folgender Haushaltsjahre 

    

1.8 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 

    

2. beim Sonderergebnis     

2.1 
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

  1.501,97 

2.2 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-
ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses 

    

2.3 
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-
ergebnis mit dem Basiskapital 

    

 

Der Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Oggelshausen mit Rechenschaftsbericht wird 
gemäß § 95 b Absatz 2 der Gemeindeordnung in der Zeit 
  
von Freitag, 30.01.2026 bis 11.02.2026 
 
je einschließlich im Rathaus Oggelshausen während der üblichen Sprechzeiten öffentlich 
ausgelegt.  
Sie können den Jahresabschluss auch nach diesem Datum bis zur Bekanntmachung des 
nächsten Jahresabschlusses einsehen. Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an  
Herrn Matthias Schmid, GVV Bad Buchau, Marktplatz 2, 88422 Bad Buchau. 
 
Auf den Anschlag an der Aushangtafel am Rathaus wird verwiesen 
 
 
Oggelshausen, den 27.01.2026 
 
 
 
Brauchle 
Bürgermeisterin 
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